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MEDIENMITTEILUNG

Tierschutzgesetzgebung verhöhnt:

Hund mit Messer kastriert – Täterin erhält Busse in Höhe von 300 Franken!

Ein weiterer skandalöser Fall von richterlicher Milde wurde dem STS zugespielt. Auf der Urner Sittlisalp schnitt eine Hundebesitzerin beim unerwünschten Deckakt durch den Nachbarhund diesem kurzerhand mit einem Messer die Hoden ab. Das Tier verblutete in Folge. Der zuständige Staatsanwalt beschränkte sich auf eine Busse in Höhe von 300 Franken!

Wie dieses und zwei weitere Beispiele zeigen, bleibt Tierquälerei vielfach ein Kavaliersdelikt - auch nach der breit geführten Diskussion um den Tierschutzanwalt. Der STS fordert Bundesrätin Leuthard und die Veterinärbehörden auf, die Vollzugsinstrumente konsequenter einzusetzen. Insbesondere fordert der STS, das Kontroll- und Sanktionssystem bei den landwirtschaftlichen Direktzahlungen konsequenter zur Prävention und Bestrafung von Tierquälerei zu nutzen.
Fall 1

Auszug aus dem Protokoll des Urner Gerichtsfalles:* „Der Rüde war bei vollem Bewusstsein, als ihm die angeklagte Bäuerin den Hodensack aufschnitt und die Hoden entfernte. Danach liess sie den Hund ohne Wundversorgung laufen. Sie informierte weder den Hundebesitzer noch den Tierarzt, sondern überliess das Tier sich selber. Der Hund verblutete in Folge. Die Vorgehens- und Verhaltensweise zeugt von grosser Rohheit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Tier. Sie fügte dem Hund auf brutale Weise tödliche Verletzungen an sehr empfindlichen Organen zu und kümmerte sich danach nicht mehr um das Tier. Sie hat durch ihr Handeln den qualvollen Tod des Hundes verursacht“. Die Täterin erhielt lediglich eine Busse von 300 Franken. Die Geldstrafe von 15 Tagesansätzen à 40 Franken wurde bedingt mit einer Probezeit von 2 Jahren ausgesprochen. Für eine solche Straftat wäre ein Höchstansatz von 360 Tagesansätzen oder gar Freiheitsstrafe bis drei Jahre möglich.
Fall 2

Der Oberthurgauer Landwirt wollte im Sommer 2007 ein Jungpferd erstmals beschlagen. Das Tier wehrte sich, worauf der Verurteilte zusammen mit einem Hufschmied und seinem Vater äusserst brutal vorging. Das Fohlen erlitt in der Folge einen Kreislaufkollaps und starb. Der Pferdehändler zeigte vor Gericht weder Reue noch Bedauern. Es handelt sich um einen Wiederholungstäter. Er stand in den letzten Jahren mehrmals vor Gericht, weil er mit dem Tierschutzgesetz in Konflikt geraten war. Das Gericht könne ihm wegen seiner langjährigen Delinquenz und wegen seines Verhaltens vor den Schranken keine positive Prognose für die Zukunft stellen, sagte der Arboner Bezirksgerichtspräsident bei der Urteilsverkündung. Er verurteilte ihn wegen Drohung, Tierquälerei und mehrfachen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz. Das Thurgauer Obergericht bestätigte dieses Urteil. Letzte Woche hat nun auch das Bundesgericht dieses Urteil weitgehend bestätigt. Die Lausanner Richter hielten fest, dass der Verurteilte absolut uneinsichtig sei. Ihm fehle der Respekt vor Mensch und Tier. Es hätte sich deshalb «ohne weiteres» auch eine deutlich höhere Strafe rechtfertigen lassen, schreibt das Bundesgericht in seinem Urteil. Kantonstierarzt Paul Witzig hatte im Verlaufe des Verfahrens immer wieder erklärt, er könne gegen den Angeklagten kein Tierhalteverbot aussprechen, solange kein rechtskräftiges Urteil vorliege. Jetzt wäre es so weit. Der Pferdehändler wird nun aber verschont. Er sehe von einem Tierhalteverbot ab, sagte Witzig. Ein Skandal, findet der STS. Wie lange muss man zuwarten, bis dem uneinsichtigen Tierquäler endlich ein Tierhalteverbot ausgesprochen wird? Offen ist auch, wie viel Direktzahlungen dieser Landwirt in all den Jahren bezogen hat, seit die Tierquälereien aufgedeckt wurden. Denn das Landwirtschaftsgesetz sagt klipp und klar, dass das Ausrichten von Direktzahlungen an die tiergerechte Haltung zu knüpfen ist. 

Fall 3

Auf der Alp Derborence unweit des Walliser Kantonshauptorts Sion liessen zwei Schafhalter ihre 15 Schafe auf der Alp zurück, ohne sich um die Fütterung zu kümmern. Alle Tiere verhungerten qualvoll. Es dauerte ganze fünf Jahre, bis der Fall von einem Gericht beurteilt wurde. Im Januar 2010 sprach der Walliser Instruktionsrichter Jean-Nicolas Délez die Schafhalter frei, weil der Fall angeblich verjährt sei. Inwieweit die Schafhalter Direktzahlungen oder andere staatliche Subventionen für ihre Tierhaltung erhielten, ist unbekannt.

Tatsache ist, dass das Gros der Tierhaltungskontrollen in der Landwirtschaft angemeldet erfolgt, sodass Tierschutzsünder genügend Zeit haben, um ihre Tierhaltung für den Kontrolleurbesuch in Ordnung zu bringen. Dies ist aus STS-Sicht deshalb störend, weil Direktzahlungen gemäss Landwirtschaftsgesetz an eine tiergerechte Haltung geknüpft sind und es hier um sehr viel Geld geht, erhält doch ein Betrieb durchschnittlicher Grösse und Tierzahl zwischen dreissig- bis vierzigtausend Franken Direktzahlungen jährlich.

*Der STS ist im Besitz einer Kopie des Protokolls
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